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Krankenversicherungen: Beschwerdemöglichkeiten

Immer wieder kommt es

vor, dass Krankenversicherer

Leistungen

verweigern. Was können

Klientinnen und Klienten

tun, wenn sie mit Entscheiden

ihrer Krankenkasse

nicht einverstanden sind?

(SC) Mitarbeitende von Spitex-
Organisationen können ihre
Klientinnen und Klienten
unterstützen, in dem sie diese über die
rechtlichen Möglichkeiten
informieren, wenn eine Krankenkasse
die Leistungen nicht oder nur
teilweise übernehmen will. Mit dem

folgenden vorgegebenen Ablauf
und Mustertexten haben Sie die
Möglichkeit, Ihre Klientinnen
und Klienten zu beraten, wenn
diese mit dem Entscheid ihrer
Krankenkasse nicht einverstanden

sind:

Verlangen einer Erklärung
Die Krankenkassen haben eine

gesetzliche Auskunftspflicht und
müssen informieren, wenn Fragen

oder Unklarheiten bestehen.
Wenn die Kasse keine Auskunft
erteilt...

Kontakt zu einer
Beratungsstelle
Unter Umständen kann eine Om-
budsstelle (Ombudsmann der
sozialen Krankenversicherung, Mor-

gartenstrasse 9, CH-6003 Luzern,
Telefon 041 226 10 10) oder eine

Beratungsorganisation weiterhelfen.

Wenn kein Erfolg...

Schriftliche Verfügung
Es kann von der Krankenkasse
eine schriftliche Verfügung
gemäss Art. 49 ATSG (Bundesgesetz
über den allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts)
verlangt werden. In der Verfügung
muss der Entscheid unter Angabe
einer Rechtsmittelbelehrung be-
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gründet werden. Falls die Kasse

an ihrer Ablehnung festhält...

Einsprache
Innerhalb von 30 Tagen nach
Erhalt der Verfügung kann formell
(mündlich oder schriftlich)
Einsprache erhoben werden (Art. 52

ATSG). Die Kasse muss ihren
Entscheid innert angemessener Frist
erlassen. Er wird begründet und
mit einer Rechtsmittelbelehrung
versehen. Das Einspracheverfahren

ist kostenlos. Falls man mit
dem Entscheid der Kasse nicht
einverstanden ist...

Beschwerde
Innerhalb von 30 Tagen kann
beim kantonalen Versicherungsgericht

schriftliche Beschwerde

gegen den Einspracheentscheid

der Kasse eingereicht werden.
Ebenfalls Beschwerde einreichen
kann man, wenn die Krankenkasse

sich weigert, die gewünschte
Verfügung oder den Einspracheentscheid

zuzustellen.

Wichtig: Beschwerde beim
kantonalen Versicherungsgericht kann

nur eingereicht werden, wenn
vorgängig bei der Krankenkasse

Einsprache erhoben worden ist.

Letzte Instanz
Wenn man mit dem Urteil des

kantonalen Versicherungsgerichts
nicht einverstanden ist, kann man
mit einer Beschwerde schriftlich
und innert 30 Tagen ans Eidg.
Versicherungsgericht in Luzern
gelangen. Dessen Entscheid ist

endgültig und nicht anfechtbar.

Musterbriefe

Text für eine schriftliche Verfügung:

Erlass einer schriftlichen Verfügung
Im Zusammenhang mit Ihrer Stellungnahme vom (Datum) möchte
ich Sie bitten, mir diese gemäss Art. 49 ATSG in Form einer
schriftlichen Verfügung zukommen zu lassen.

Beilage: Kopie Ihres Entscheides (nicht zwingend nötig)

Text für eine Einsprache:

Einsprache

Hiermit erhebe ich im Sinne von Art. 52 ATSG Einsprache gegen
Ihre schriftliche Verfügung vom (Datum). Begründung: (Ihre
Argumente aufführen).

Beilagen: Kopie Ihrer Verfügung (nicht zwingend nötig) und falls
vorhanden: Belege zur Stützung der Argumente.

In Kürze
WE'G in Aarau
Das Weiterbildungszentrum für
Gesundheitsberufe WE'G wird
den Standort Zürich aus
Kostengründen auf Ende 2005 aufheben.
Alle Lehrgänge und Kurse finden
ab Anfang 2006 in Aarau statt. Das

Spektrum des Angebots wird von
dieser Konzentration auf einen
Standort nicht betroffen. Die Aus¬

richtung sowohl auf den stationären

wie auch auf den ambulanten
Bereich bleibt ein wichtiges
Anliegen. Auf Wunsch von Institutionen

führt das WE'G seine
Angebote auch als externe
Weiterbildungen durch. Informationen:
www.weg-edu.ch.
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